
Kleine Anfrage

Stand Umsetzung EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen

Frage von Landtagsabgeordneter Johannes Kaiser

Antwort von Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni 

Frage vom 10. April 2024
Mit der EU-Richtlinie 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wurde ein 

gemeinsames System zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen in den verschiedenen Sektoren 

eingeführt. Diese Richtlinie war von den EU-Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2021 in nationales Recht 

umzusetzen.

* Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung dieser EU-Richtlinie und bis wann ist mit einem entsprechenden 

Gesetzesantrag zu rechnen?

* Welche Elemente der Richtlinie sind für Liechtenstein besonders relevant?

* Wird bei der bevorstehenden Umsetzung auch die zwischenzeitliche Abänderung der EU-Richtlinie 

2023/2413 ebenfalls mitberücksichtigt oder erfolgt dies separat zu einem späteren Zeitpunkt?

Antwort vom 12. April 2024
Zu Frage 1:

Die Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED II) 

befindet sich im Übernahmeverfahren in das EWR-Abkommen. Die Übernahme setzt die Zustimmung der 

nationalen Parlamente in allen drei EWR/EFTA-Staaten voraus. Parallel dazu wird die Regierung die nationale 

Umsetzung der Richtlinie vorbereiten.

Zu Frage 2:

Die RED II beinhaltet eine Vielzahl von Regelungen für die Nutzung erneuerbarer Energien bei der 

Stromerzeugung, Heizung und Kühlung sowie im Verkehrssektor. Für Liechtenstein besonders relevant sind

* die Systemintegration erneuerbarer Energien, wie beispielsweise intelligentes Laden;

* die Kooperationsmechanismen innerhalb der EU und auch mit Nicht-EU-Staaten;
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* die Standardisierung des EU-weiten Herkunftsnachweissystems;

* die Regelungen zum Eigenverbrauch und in Bezug auf Energiegemeinschaften;

* die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärme- und Kältesektor.

Für Liechtenstein weniger relevant sind die Regelungen zur Förderung von erneuerbaren Energien, da 

Liechtenstein bereits über entsprechend umfassende Fördermodelle verfügt. Aufgrund der Einbindung in den 

Zollvertrag mit der Schweiz wird Liechtenstein Ausnahmen für den Verkehrssektor bei der EU beantragen.

Zu Frage 3:

Nein, die EWR-Übernahme der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) ist noch in Prüfung bei der EFTA-

Arbeitsgruppe "Energie" und wird zu einem späteren Zeitpunkt ins EWR-Abkommen übernommen. Somit ist 

auch deren innerstaatliche Umsetzung für einen späteren Zeitpunkt geplant.
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